Recht auf die Einigungsstelle – wenn der Arbeitgeber blockt

Sie haben verhandelt. Sie haben sich bemüht. Aber der Arbeitgeber bleibt stur?
Dann gilt: Sie sind nicht machtlos.
Sie haben das Recht, eine Einigungsstelle einzuschalten – und das ist Ihr schärfstes Schwert.

Wann darf der Betriebsrat eine Einigungsstelle anrufen?
Immer dann, wenn bei echten Mitbestimmungsthemen keine Einigung erzielt wird – z. B.:
· Schichtpläne, Arbeitszeitverteilung
· IT-Überwachung, Datenschutz
· Gesundheitsschutz, Homeoffice-Regeln
· Urlaubsgrundsätze, Pausenregelung
· Soziale Themen wie Ordnung im Betrieb

Mitbestimmung nach § 87 BetrVG = Vetorecht + Einigungsstelle
Was passiert dann?
1. Sie beantragen die Einigungsstelle beim Arbeitgeber
2. Beide Seiten einigen sich auf eine neutrale Person (Vorsitz)
3. Die Einigungsstelle entscheidet verbindlich – sogar gegen den Willen des Arbeitgebers!

Warum ist das so wichtig?
Weil Mitbestimmung kein Bittrecht ist.
Sie sind gleichberechtigte Verhandlungspartner.
Und wenn Argumente nicht reichen, dann sichert Ihnen die Einigungsstelle den Respekt, den Sie verdienen.
